
Geburt

Suchen Sie Informationen über die Beurkundung der Geburt Ihres Kindes? - Hier finden Sie nützliche

Informationen. Eine Geburt muss innert 3 Tagen dem Zivilstandsamt zur Beurkundung gemeldet werden. Ist

die Geburt im See-Spital erfolgt, erstattet das Spital die Anzeige.

Anerkennung eines Kindes (Vaterschaftsanerkennung)

Sie werden bald Vater eines Kindes oder sind es bereits und Sie sind mit der Mutter des Kindes nicht

verheiratet? Dann können Sie bei uns eine Erklärung abgeben, dass Sie Vater des Kindes werden bzw.

bereits sind. Dazu kommen Sie, nach vorheriger Terminabsprache, persönlich bei uns vorbei.

Geburt

Eine Geburt muss innert 3 Tagen dem Zivilstandsamt zur Beurkundung gemeldet werden. Ist die Geburt

im See-Spital erfolgt, erstattet das Spital die Anzeige. Alle anderen Geburten müssen beim Zivilstandsamt

angezeigt werden.

Online-Schalter

Artikel Preis

Familienschein, Ausweis über den registrierten Familienstand Fr. 40.00
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https://www.horgen.ch/
https://www.horgen.ch/leben-in-horgen/zivilstand-geburt-tod/geburt/anerkennung-eines-kindes-vaterschaftsanerkennung.html/506
https://www.horgen.ch/leben-in-horgen/zivilstand-geburt-tod/geburt/geburt.html/507
https://www.horgen.ch/ueber-horgen/verwaltung/online-schalter.html/108/product/60

